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Satzung des Imkervereins Rheingau
§ I Name. Sia" Geschäftsjahr
Der Verein ftihrt rien Namen Imkerverein Rheingau.
Der Verein hat seinen SiE in Geisenheim.
Das Vereinsgebiet umfasst die Städte rmd Gemeinden im Rheingau von larch bis Walluf.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Der Verein ist in das Vereinsregister Wiesbaden eingetragen.

§ 2 Zwe*k
(1) Der Imkerverein Rheingar dient der Förderüng des Natw- und Landschaftsschu@s durch das llallen rmd die

flächendeckende Verbreiurng der Honigbiene- Die flächendeckende Verbreitung der Bienenvölker trägt maßgeblich

zrr Bestiubung der NuE-, Zier- und Wildpflanzen bei.

Die Blütenbestäubung der Wild-, Zier- und Nutzpflanzen durch hselten, insbesondere durch die Honigbiene, ist
Crnmdlage für die Edrr]tüng und den Wiederauftau des Artenreichtums in der Pflanzenwelt; die Früchte- und

Samenbildung nach der Bestäubung sichert eine reichhaltige und natürliche Vogeltritt€rmg.
(2) Der Imkerverein untErsttitzt seine Mi8lieder durch Lehr- rmd Vortragsv€rmstahmge4 durch Aussprachen bei

Vereinsversammlungon und von Imker zu Imker am Bieneostan4 düch Lebrbeauftragte des Landesverbandes

u,am..
Der Imkerverein arbeitet auf dem Gebiet des NdIßchutzes eng mit anderen fuv€reinen rmd Interessengruppen

asammen, z.B. Obst- und Gartenbauverein, Bund für VogelschuE, NABU Rheiagau .

Der Imker, Schürzer der Honigbiene, leistet durch seine Tätigkeit einea maßgeblichen Beitrag zunl Schutz der

Natur und Lantlschaft.
Die Mitglieder des Vereins sind gehalten, die Honigbiene der heimischen Rasse Camica (apis melliffca camica) zu
vermehren.

(3) Der Verein betreut seine Mitglieder in alien imkerlichen Belangen durch theoretische rmal pral ische Schulung.

(4) Durch öffentliche Lebr- und Vortragsveranstaltungen ist der Bevölkeruag insbesondere den örtlichen
Schulklassen, die Bedeutung der Bienenhaltung im Haushalt der Natur arakttznigen-

(5) Der Verein ist Mitglied im landesverüand Hessischer lnker e-V- .

Überortliche Belange werden im Benehmen mit dem Iandesyerband wahrgenommen.

§ 3 Gemeinnüaiekeit
Der Imkerverein Rheingau ist selbstlos tätig;
er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirßchaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins därfen nur ftr den satzungsmäßigen Zweck verwendet werden
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darfkeine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unvertältrismäßig hohe
Vergätungen begllnstigt werden.
Zuwendungen aller Ar! von Behörden und gleichgelagerten Eimichtrmgen, insbesondere des Lantlesveöandes, dlirfen nur
ftir den Vereinszweck verwendet werden.

§ 4 Miteliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natllrliche Person werden.

Über den schriftlichen A:rtrag aufAnnahme entscheidet der Vorstand.

Bei Ableb:rung des Aufrabmeantrags is: der Vorstand nicht verpflichte{ dem Antragsteller die Gr[nde der

Ablehnmg bekanntzugebel
(2) Die MiQliedschaft endet:

a) durch freiwilligen Austritt
b) durch Tod des Mitgliedes
c) durch Ausschluss

Austitt
Der fteiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenilber dem Vorstand.

Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjabres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten

möglich.



Ausschluss

Ein Mitglied kann önch Beschluss des Yorstaodes-ausgeschlossen werden:

- w€nn es trolz MahnuDg mit der Zablung des Beitrags im Rnckshnd is1. Der Ausscbluss darfffst beschlossen

werden, rachlem seit der Absenduog eines Mahnschreibens zwoi Monate versrichen sintl
- wenn es sich einer unehrenhaften Handlung schuldig gemacht hat

- wenn es die Vereinsinteressen schlldigL

Vor der Beschhssfrssung über den Ausschuss ist dem Mitglied von der Eintreitrmg des Ausschlussverfihrens

unter Angabe der Gründe Kenntnis zu geben und ihm die Möglic.hkeit des rechtlichen G€hö'rs lmter

Fristsetzrng vol einem Monat einzuräumen-

Der Beschluss über den Ausschluss ist dem Mtglied scbriftlich unt€r Angabe der Ausschlussgfltnde

bekamatzugeber-

Gegen den Beschluss hat das MiElied das Rechtsmittel des Widerspnrchs.

Der Widerspruch ist innertalb eines Monats schriftlich beim Vorstand einzulegen rmd an begrilnalen-

Über den Widaspruch entscheidet die Mitgliederversammlmg h iher nächst€xr Sitzmg mit ein&cher

Mehrheit.

Die Entscheidung der Mfuliederversammftmg ist endgültig rmd nnanfechtbsL

Von dem Zeiprmld , an d€m das auszuschließ€nde Mitglied von der Einleihmg des Ausschlussverhhrens

Kenntnis hat ruhen seine Vereinsrechte-

§ 5 Mitqliedsbeiffiqe. Mieliedspflichten
(1) Von den Mitglied€rn werden Vereinsbeibäge erhoben

Die Höhe des Jakesbeinags wird von der MiEliederversammlung beschlossen (§ 10).

(2) Ehrenmitglieder shd von d€r Beitragspflicht be&eit.
(3) Die Mitglieder habsn die Pflicht, den Verein oach Kdiften in j€der Weise ztr uüerstütz€n l]nd insbesondere auf die

verwirklichrmg des Vereinszwecks hinzrwirken (§ 2)-

§ 6 Orgae des Vereins
Der Verein hat folgenle Organe : Der Vorstand

Die Mitgliederversmmlung

§ 7 Der Vorstand
(l) Der Voßtand best€ht aus

1. VorsiEcnder
2. Vorsitzender

Kassierer
Schriftfllbrer
BeisiEer fftr imkerliche Belange

Der geschäftsfrhrende Vorstand im Sinne der §§ 26 md 27 des BGB sind der

l. VorsiEetrde

2. Voßitzende

Sie sind jeweils einzeln z.rr Vertrehmg des Vereins nach außen berechtigt

§ I Zusfändiekeit des Vorstandes
Der Vorstand ist ftr alle Aufgaben zuständig, soweit sie nicht durch diese Satzung einem anderen Vefeinsorgan zugewiesen

sintl
Er hat vor allem die Aufgaben:

1. Vorbereiumg der Mitgliederveßammlung und Außtellung der Tagesordnung
2. Einberufimg der Mitgliederversammlung
3. Ausflihnmg der Beschlüsse der Mitgliederversamm-tmg
4. D]nchfrhrung von öffentlichen khr- und Vortragsveranstaltung€tl
5. Beschlussfassung f:ber Auftahme und Ausschluss von Mitgliedem

Der Vorsünd hat das Recht derjederzeitigen KassenrevisioL



§ 9 Beschlussfassung des Vorstandes
(t) Der Vorstand fasst seine Beschlllsse in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden schriftlich unter Eingabe der

Tagesordnung eingeladen werden.

Die Einladungsfrist von fünf Tagen ist einzuhalten.

(2) D€r Vorstand ist beschlusslähig wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind.

(3) Die Vorstandssitzungen sind vereinsöffenllicb-
(4) Bei der Beschlüssfassung entscheidet die Mehrheit der angegebenen Stimmen.

Bei Stimmengleichheit ist der Atrtrag abgelehnt

(5) Die Sitzmg€n teitet der vorsitzende bzw. d€ssen vertreter.
(6) Über den Verlaufdcr Sitzung ist ein Ergcbtrisprotokoll zu fefigen; § 12 (3) §ndet analog Anwendung.

§ l0 Die Mitgliederversammlung
Die Migliederversammlung ist einzuberufen:

1. zu Beginn einesjeden Jalres
2. wenn das Interesse des Vereins es erfordert
3. wenn l07o der Mitglieder dies verlangen (Minderheitenregelung)

Ausschließliche Zuständiekeit der Mitqliederveßammlune:
1- Entgegennahme der Jahresbsrichte und Entlastung des Vorstandes;

2. Feststellung der Höhe und Fälligkeit der Jahresbeiträge;

3. Wahl des Vorstandes ftr zwei Jahre;

4- Bestellung von zwei Kassenprüfern ftr zwei Jabre,

mmittelbare wiederwahl ist nicht zulässig;

5. Beschlussfassung über Ändenmg der §atzung und Auflösung des Vereins;

6. Ernennung von Ehrenmitgliedem aufvorschlag d€s Vorstandes.

Zur Jahr€shauptversammlung wird vom Vositzßnden unter Wahrung einer Einladungsfrist von 14 Taqen per E-Mail oder

auf Anfag schriftlich mit Angabo der Tagesordnungspuokte eingeladen.

§ I I Beschlussfassung der Mieliedervenammlune
(1) Die Mieliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von dessen Vertretsr, Seleitet.
(2) Bei der Wahl des Vorstandes ist ein Versammlungs- bzw. Wablleiter zu wählen.

(3) Die Art der Abstimmmg bestimmt der Versammlungsteiter-

Die Abstimmung muss schriftlich durchgeffthrt werden, wenn dies von einem Viertel der erschienenen

stimmbere.htigten Mitglieder beantragt wird-
(4) Die Jahreshauptversammlung ist grudsäulich nicht öffentlich, der Versammlungsleiler kann Verfieter der Presse

und Gäste zrrlass€n.

(5) Die versammlung ist beschlussfühig wenn mehr als 10 v-H. der Mitglieder atrwesend sind.

(6) Die Venaurmlung fasst ihre Beschltrsse grundsätdich mit einfaohcr Mehrhei! bei Stimmengleichheit ist der Antrag

abgelehnt.

(7) Zu einem Beschluss, der eine Anderung der Salzung enthält, ist eine Mehrheit von dreiviertel der erschienen

Mitglieder erforderlich.

Zur Anderung des Zwecks des Vereinsist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht

erschienenen Mitglieder muss schrift lich erfolgen.
(8) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden-

Zu dem Beschluss ist ein€ Mehüeit von dreiviertel der erschienenen Mitglieder erforderlich.

§ 12 Wahlen (zweijährig, in den geraden Jabren)
(l) Gewählt ist, wer die meisten abgegeb€nen gllltigen Stimmen aufsich vereinigl.
(2) Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die erforderliche Mehrheit erreicht, so findet eine Stichwahl zwischen den

Kandidaten statt, welche die beiden hilchsten Stimmenzahlen aufsich vereinigen; gieiches gilt bei

Stimmengleichheit.



(1) Über die Beschlüsse der Milgliederversammlung ist eine Niedenchrift zu fertigen (Ergebnis-Protoko[),

die vom Scbriffilhrer urd vom Versammlungsleiter zu rmterzeicbnen ist; sie soll folgende

Feststellungen entlalten:
- ft und Zeit der Versammlmg
- Versam-oolulgsleiter

- die Tagesordnung

- die Beschlüsse mit Abstimmungsart und -ergebnis

§ 13 Anffiqe zur Taeesordnune
Anfdge zur Tagesordnung sind bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim
Vorstand schriftlich einzureichen.
Anaäge mit besonderer Aktualititt (Initiativanträge) können jederzeit während der Venammlung beim Vorstand
gestellt werden.
Über die Zutassung dieser Anffige beschließt die Versammlung mit einfacher Mehrheit.

§ 14 Datenschuta PersönlichkeitsrechtE
a) Der Imkerverein Rleingau verarbeitet zur Erftllung der in dieser Satumg definierten Aufgaben und

des Zwecks des Vereins personenbezogene Daten und Dateien äber persönliche und sachbezogene

Verlrilltrisse seiner Mitglieder. Diese Daten werden daräber hinaus gespeichert, übermittelt und

verändert.

b) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die

Mitglieder der

Speicherung Bearbeitung

verarbeitmg Übermittlung

ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfllllung der Aufgaben rmd Zwecke des Vereins zu.

Eine anderweitige Datenverwendung @spw. Datenverkauf) ist nicht statthaft.

c) Jedes Mitglied hat das Recht auf
Auskunft äber seine gespeicherten Daten

Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit
Sperrung seiner Daten

l,öschug seiner Dalen

d) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die

Mitglieder weiter der Veröffentlichung von Bildem und Namen in Print- und Telemedien sowie

elekhonischen Medien zu.

§ 15 Auflösuns der Vereins und Heimfrllrecht
Die Auflösung des Vereins kam mit der in § 11(8) festgelegt€n Stimmenmehheit beschlossen werden.

Sofem die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der VorsiEende und dessen Stellvertreter die
gemeinsam vertretrmgsberechtigten Liquidatoren.
Bei Auflösung oder Autlebung des Vereirs oder Wegfall seines bisherigen Zwecks fi lt das Vermögen des

Vereins an den Landkeis Rheingau, der es unmittelbar und ausschlioßlioh ffh gemeinnlltzige Zwecke zu
verwenden ha! zuvorderst für die Fortfllhrung des Vereinszwecks (§2).
Über die Auflös.ng des Vereirs ist ein Protokoll zu fertigen und vom Vorsitzenden, dessen Vertseter bzw.
sonstigem Bevollmächtigren und dem zrr Übemahme des Vereinsvermögens ber€chtigten Vertreter des

Landlaeises zu unterscbreiben. Dieses Protoko'l ist dem Landrat in seiner rächsten Sirzung zur Kenntnis zu
geben.

Diese Satzung wurde in Mittelheim am 11.A.2016 beschlossen und durch eine fortgesetzie
Gründerversammlung am 1 1.05.2016 in Oestich-Winkel geändert.



Unterschriftenliste zur fortgesetden Grilnderversammlung des Imkervereins Rheingau am 11.05.2016 in Oestrich-Winkel:
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